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Dritte Verordnung 
zur Änderung der Schülerfahrkostenverordnung

Vom 8. März 2015

Auf Grund des § 97 Absatz 4 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) 
verordnet das Ministerium für Schule und Weiterbildung im Einvernehmen mit dem Finanzminis-
terium, dem Ministerium für Inneres und Kommunales und dem Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr:

Artikel 1

Die Schülerfahrkostenverordnung vom 16. April 2005 (GV. NRW. S. 420), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 22. April 2012 (GV. NRW. S. 166) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 22 wie folgt gefasst:

„§ 22 Inkrafttreten“.

2. In § 2 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 4 werden jeweils die Wörter „sonderpädagogischem Förder-
bedarf“ durch die Wörter „Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung“ ersetzt.

3. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 Buchstabe b wird die Angabe „§ 46 Abs. 4“ durch die Angabe „§ 46 Absatz 
5“ ersetzt.
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b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung ist nächst-
gelegene Schule die auf der Grundlage des von den Eltern gewählten Förderorts dem festge-
stellten Förderschwerpunkt entsprechende und von der Schulaufsichtsbehörde nach der Ausbil-
dungsordnung sonderpädagogische Förderung vom 29. April 2005 (GV. NRW. S. 538, ber. S. 
625) in der jeweils geltenden Fassung vorgeschlagene

a) allgemeine Schule, an der ein Angebot zum Gemeinsamen Lernen eingerichtet ist, oder

b) Förderschule,

die mit dem geringsten Aufwand an Kosten und einem zumutbaren Aufwand an Zeit erreicht 
werden kann und deren Besuch schulorganisatorische Gründe nicht entgegenstehen.

Bei zielgleicher Förderung ist es die nächstgelegene vorgeschlagene allgemeine Schule der von 
den Eltern gewählten Schulform oder die nächstgelegene vorgeschlagene Förderschule im Be-
reich der von den Eltern gewählten Schulform. Satz 1 und 2 gilt entsprechend, wenn die Schul-
aufsichtsbehörde gemäß § 20 Absatz 4 des Schulgesetzes NRW abweichend von der Wahl der 
Eltern einen anderen Förderort bestimmt.“

c) In Absatz 4 wird die Angabe „§ 82 Abs. 3“ durch die Wörter „§ 83 Absatz 1 bis 3“ und die An-
gabe „§ 83 Abs. 4“ durch die Wörter „§ 83 Absatz 4 bis 6“ ersetzt.

d) In Absatz 5 werden nach der Angabe „SchulG“ die Wörter „in der Fassung vom 27. Juni 2006 
(GV. NRW. S. 278)“ eingefügt.

e) In Absatz 6 wird die Angabe „§ 46 Abs. 6“ durch die Angabe „§ 46 Absatz 7“ ersetzt.

4. In § 10 Absatz 2 wird das Wort „Förderschulen“ durch die Wörter „Bedarf an sonderpädagogi-
scher Unterstützung“ ersetzt.

5. § 17 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Wörter „sonderpädagogischem Förderbedarf“ durch die Wörter „festge-
stelltem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung“ ersetzt.

b) In Satz 4 wird die Angabe „§ 46 Abs. 6“ durch die Angabe „§ 46 Absatz 7“ ersetzt.

6. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 22 
Inkrafttreten“.

b) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

c) Absatz 2 wird aufgehoben.
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Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 8. März 2015

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Sylvia  L ö h r m a n n

GV. NRW. 2015 S. 250
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